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BVerwG, Urteil vom 26.07.2012 - Az. 2 C 29/11
Mehrarbeitsvergütung bei Beamten der Feuerwehr

VG Hamburg, Urteil vom 04.04.2012 – Az. 2 K 3422/10
Fehlstundenvermerk im Zeugnis bei Teilnahme eines
Schülers an einer Versammlung
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BVerwG, Urteil vom 26.07.2012 - Az. 2 C 29/11
Mehrarbeitsvergütung bei Beamten der Feuerwehr

1. Dienst, den Beamte über die unionsrechtlich höchstens 
zulässige wöchentliche Arbeitszeit hinaus leisten, muss in vol-
lem Umfang ausgeglichen werden. Dies gilt auch für Zeiten des 
Bereitschaftsdienstes (im Anschluss an: BVerwGE 140, 351 = 
NVwZ 2012, 643).

2. Kann der Dienstherr die Freizeitausgleichsansprüche 
seiner Feuerwehrbeamten nicht binnen eines Jahres ohne Ge-
fährdung der Einsatzbereitschaft der Feuerwehr erfüllen, so 
besteht ein Geldanspruch, dessen Höhe sich nach den jeweils 
geltenden Sätzen der Mehrarbeitsvergütung bemisst.

3. Der unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch setzt kei-
nen vorherigen Antrag beim Dienstherrn voraus. 

4. Sowohl der unionsrechtliche Staatshaftungsanspruch 
als auch der nationalrechtliche Ausgleichsanspruch aus dem 
Grundsatz von Treu und Glauben unterliegen der regelmäßigen 
Verjährungsfrist von drei Jahren.
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VG Hamburg, Urteil vom 04.04.2012 – Az. 2 K 3422/10
Fehlstundenvermerk im Zeugnis bei Teilnahme
eines Schülers an einer Versammlung

1. Resultieren Fehlstunden eines Schülers aus der Teil-
nahme an einer Versammlung, so ist im Rahmen der Auslegung 
des unbestimmten Rechtsbegriffs des „wichtigen Grundes“ das 
Spannungsverhältnis zwischen der im staatlichen Bildungs- 
und Erziehungsauftrag nach Art. 7 I GG verankerten und gesetz-
lich konkretisierten Schulbesuchspflicht und der grundrechtlich 
durch Art. 8 I GG garantierten Versammlungsfreiheit im Wege 
der Rechtsgüterabwägung zu lösen.

2. In der Praxis wird im Regelfall der Schulpflicht der Vor-
rang gebühren, wenn sich das mit der Demonstration geförder-
te Anliegen ebenso nachhaltig außerhalb der Unterrichtszeit 
verfolgen lässt. Ein Vorrang der Versammlungsfreiheit hingegen 
kommt in Betracht, wenn es sich bei der Demonstration um eine 
Spontanversammlung handelt, die unaufschiebbar ist, weil sich 
das mit ihr verfolgte Anliegen nur im unmittelbaren zeitlichen 
Zusammenhang mit ihrer Entstehung fördern lässt.

3. Die elterliche Gestattung einer Teilnahme an einer De-
monstration entbindet den Schüler nicht von der Erfüllung der 
Schulpflicht.

4. Im Einzelfall liegt kein wichtiger Grund wegen der Teil-
nahme an einer Versammlung vor, wenn sich deren Anliegen 
nachhaltig und ohne zeitliche Einschränkungen auch außerhalb 
der Unterrichtszeit verfolgen lässt. Entscheidet sich eine Schü-
lerin für eine nach Zeit und Ort selbstbestimmte Grundrechts-
wahrnehmung unter Verstoß gegen die Schulpflicht, ist die da-
mit verbundene Belastung durch einen Fehlstundenvermerk im 
Zeugnis zwangsläufig und erforderlich und nicht übermäßig.
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Sie brauchen detailliertere Informationen? 
Sie hätten gerne ein persönliches Gespräch zu Themen dieser Ausgabe? 
Sie haben Fragen zu unserer Veranstaltung? 

Wir freuen uns, wenn Sie mit uns Kontakt aufnehmen. 
info@thomsen-ra.de


